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Bescheinigung
über die Anerkennung einer Hochschulprüfung

als Teil einer Prüfung/als Prüfung**)
zum Erwerb der Zusatzqualifikation

„Medien und Informationstechnologien in Erziehung,
Unterricht und Bildung“*)

Frau/Herr
Vor- und Zuname

geboren am in

hat am

Datum

an der
Hochschule

folgende Prüfung abgelegt:

Bezeichnung der Prüfung

Diese Prüfung wird hiermit als Prüfung zum Erwerb der Zusatzqualifikation „Medien und
Informationstechnologien in Erziehung, Unterricht und Bildung“ anerkannt.**)

wird hiermit als Prüfungsteil
anerkannt und auf die Prüfung angerechnet.**).

Staatliches Prüfungsamt
Sitz des Prüfungsamtes, Datum für Erste Staatsprüfungen

für Lehrämter an Schulen

Siegel
Unterschrift

*) gemäß Verordnung zum Erwerb der Zusatzqualifikation „Medien und Informationstechnologien in Erziehung,
Unterricht und Bildung“ vom 30. Oktober 1999 (GV. NRW. S. 644)

**) Nichtzutreffendes streichen


